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  Bearbeiterin: Mag.a Anna König 

 Personal-,Finanz-,Beteiligungs- und  

 Immobilienausschuss 

  BerichterstatterIn:  
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Graz, 23.04.2015 

 

Bericht an den Gemeinderat 
 

A 8 - 024699/2006/0030 
A 8/4 – 2895/2015 
1. FH Standort Graz GmbH; 

Ermächtigung des Vertreters der Stadt Graz  
gem. § 87 Abs 2 des Statuts der  
Landeshauptstadt Graz; Umlaufbeschluss;  

2. Erweiterung der Fachhochschule Joanneum  
Erwerb von Wohnungseigentum an 3.390 m² 
Räumlichkeiten von der Campus Eggenberg 
Immobilienprojekt GmbH auf der EZ 566 und 
EZ 651, KG 63107  Algersdorf 

 
 
 

Laut Gemeinderatsbeschlusses vom 26.03.2015 wurde dem Vertreter der Stadt Graz 
in der FH Standort Graz GmbH, Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, die 
Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung bzgl Jahresabschluss 
2014 erteilt; ferner wurde im betreffenden Motivenbericht über den 
Verhandlungsstand mit dem Land Steiermark bezüglich der künftigen Ausgestaltung 
der „Vereinbarung“ zwischen FH Standort Graz GmbH und der FH JOANNEUM GmbH 
berichtet.  
 
Dazu ist nunmehr über nachfolgende Aktualisierungen zu informieren:  
 
Jahresabschluss 2014: 
 
Punkt 2 des oben genannten Beschlusses, wonach der Jahresverlust 2014 Euro 
500.000,- beträgt und bereits im Jahr 2015 in dieser Höhe von der Stadt Graz 
ausgeglichen wird, basierte noch auf einer Vorschauversion und ist insofern zu 
korrigieren, als das Jahresergebnis der FH Standort Graz GmbH für das Jahr 2014 im 
Jahresabschluss richtigerweise mit EUR 0,00 ausgewiesen ist. Der Jahresfehlbetrag 
2014 von rund EUR 870.000,- konnte mit der vorhandenen Kapitalrücklage der 
Gesellschaft vollständig abgedeckt werden, sodass im laufenden Jahr noch kein 
Ausgleich der Stadt erforderlich sein wird. Anfang 2015 besteht dann noch eine 
restliche Kapitalrücklage iHv rund EUR 370.000,-.  
 
Für das Jahr 2015 wird im Falle der weiterhin reduzierten Einnahmen seitens der FH 
JOANNEUM (die völlige Reduktion auf 0 wird aber unverändert von der FH Standort 
Graz GmbH bekämpft) mit einem ähnlichen Jahresfehlbetrag wie 2014 zu rechnen 
sein. Die oben erwähnte restliche Kapitalrücklage würde dann im Jahr 2015 nur mehr 
einen Teil des Verlustes abdecken, der Restverlust iHv rund EUR 500.000,- wäre dann 
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von der Stadt Graz auf Basis der bestehenden Ergebnisabführungs- und 
Finanzierungsvereinbarung erst im Jahr 2016 auszuzahlen. 
 
Der bereits gefasste GR-Beschluss samt Umlaufbeschluss ist daher in diesem Sinne zu 
korrigieren. 
 
Standorterweiterung, Aktualisierung der „Vereinbarung“ mit Land bzw FH-
JOANNEUM: 
 
Die Stadt Graz hat im Jahr 2005 die Standortentwicklung für die Eggenberger FH 
JOANNEUM an die FH Standort Graz GmbH ausgegliedert, damit diese als 
Schnittstelle zwischen Stadt Graz und FH JOANNEUM GmbH fungiert. Zweck der 
daraufhin abgeschlossenen „Vereinbarung“ ist neben der Qualitätssicherung der 
bereits bestehenden Fachhochschul-Studiengänge, die nachhaltige Sicherung 
derselben und gemeinsame Ermöglichung künftiger Entwicklungen. Wie berichtet hat 
die FH JOANNEUM GmbH per Anfang 2014 die in dieser „Vereinbarung“ enthaltenen 
jährlichen Finanzierungsbeiträge gekündigt und laufen seither Verhandlungen über 
eine Nachfolgeregelung. Die Mitte 2014 auf Verwaltungsebene akkordierte und im 
Gemeinderat bereits genehmigte Neuregelung wurde vom Land nach wie vor nicht 
beschlossen, allerdings scheint nachfolgender Kompromissweg nunmehr möglich zu 
sein: 
 
In den letzten Monaten hat die FH JOANNEUM GmbH sowohl die Stadt Graz bzw. FH 
Standort Graz GmbH als auch das Land Steiermark über den Flächenbedarf für die 
weitere Entwicklung der FH-Studiengänge informiert. In den Jahren bis zum 
Studienjahr 2018/19 sollen 300 - 350 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. 
Der Flächenbedarf für die zusätzlichen Studienplätze liegt bei 3.390 m². Eine 
unmittelbare Erweiterung des bestehenden FH-Campus ist nur auf der Liegenschaft 
KG 63107, EZ 566 und 651 der BEWO-Tochter Campus Eggenberg Immobilienprojekt 
GmbH in der Eckertstraße zweckmäßig, die direkt an die von der Fachhochschule 
genutzte GBG-Liegenschaften Eggenberger Alle 9 - 15 angrenzt. Die geführten 
Vorgespräche mit BEWO haben ergeben, dass der Erwerb von 3390 m² 
Räumlichkeiten für die Fachhochschule im Wohnungseigentum möglich ist. Mit dem 
Bau kann noch 2015 begonnen werden, die Fertigstellung ist bis 1.8.2018 möglich. 
Die Gesamtkosten betragen 11,48 Mio Euro (inkl USt, ein Vorsteuerabzug ist nicht 
mehr möglich), wobei BEWO grundsätzlich Flexibilität in der finanziellen 
Detailabwicklung (Kauf oder Mietkauf, Festlegung der Zahlungstermine) zugesagt hat. 
Die Beauftragung der BEWO durch die Stadt Graz erfordert allerdings eine mit dem 
im Gemeinderat beschlossenen mittelfristigen Konsolidierungspfad vereinbare 
finanzielle Bedeckung. Das Projekt soll im bestehenden Mittelfristplanungszeitraum 
bis 2019 keine Schuldenerhöhung auslösen. Daher wurde das Land im Zuge der 
Verhandlungen über eine neue „Vereinbarung“ eingeladen - ungeachtet der 
prinzipiellen Zuständigkeit der Stadt bzw FH Standort Graz GmbH für die FH 
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Immobilieninfrastruktur - über einen Beitrag zur Ermöglichung dieser Erweiterung 
nachzudenken. Vor kurzem erfolgte dazu nun eine positive Rückmeldung: 
 
Auf Landesseite besteht grundsätzliche Einigkeit zwischen Landeshauptmann Mag. 
Franz Voves, Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer sowie 
Landesrat Christopher Drexler, den Ankauf des BEWO-Gebäudes am FH Campus in 
Graz-Eggenberg durch die Stadt Graz (Gesamtkosten ca. € 11,48 Mio.) durch eine 
finanzielle Unterstützung des Landes in Höhe von 50% (somit ca. € 5,74 Mio.) 
ermöglichen zu wollen. Ein erster Teilbetrag in der Größenordnung von etwa 1 Mio 
Euro könnte bereits kurzfristig in den kommenden Monaten (aus Budgetresten des 
Landes-Rechnungsabschlusses 2014) zur Verfügung gestellt werden; die für das Land 
dann noch verbleibende Summe müsste nach der Landtagswahl gesondert (im Zuge 
der Regierungsverhandlungen) gremial beschlossen werden, eine Auszahlung in den 
Jahren 2017 und 2018 wird angestrebt. 
 
Für das Haus Graz würde unter dieser Bedingung  – deren Eintritt allerdings 
naturgemäß infolge der bei Wahlen immer gegebenen Unsicherheiten nicht 
garantiert werden kann – im Zusammenwirken mit der seitens BEWO zugesagten 
Flexibilität bei Vertragsdetails (insbesondere Zahlungsziele) die Verschuldung im 
Mittelfristplanungszeitraum bis Ende 2019 durch dieses Projekt gegenüber dem 
jetzigen Planstand voraussichtlich nicht steigen. 
 
Erwerb von Wohnungseigentum an 3390 m² Räumlichkeiten durch die Stadt Graz 
 
In gemeinsamen Verhandlungen der Abteilung für Immobilien mit dem 
Liegenschaftseigentümer unter Einbeziehung der Fachhochschule Joanneum wurde 
der beiliegende Vertragsentwurf erarbeitet. Dieser sieht einen Kaufpreis in Höhe von 
€ 3.225,60 pro Quadratmeter vor, das sind für die kaufgegenständlichen 
Räumlichkeiten € 10.934.784, die in drei Teilbeträgen an den Verkäufer ausbezahlt 
werden sollen. Die ersten beiden Zahlungen sollen zur Gänze aus den Förderbeträgen 
des Landes Steiermark geleistet werden. Daher wird der Kaufvertrag unter der 
aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass bis längstens 31.10.2015 eine 
Förderungszusicherung des Landes Steiermark in Höhe von mindestens € 5,74 Mio 
vorliegt. Der erste Teilbetrag von ca. € 1 Mio. wird nach Unterfertigung des 
Kaufvertrages bei Vorliegen der ersten Förderungsrate fällig, ein weiterer Betrag in 
Höhe der Restförderung von ca. € 4,7 Mio des Landes Steiermark nach Erhalt des 
Betrages voraussichtlich am 31.3.2017, und der Restbetrag, der samt den 
Kaufnebenkosten allein aus dem Budget der Stadt Graz zu finanzieren ist, am 
1.8.2020. Für diesen Restkaufpreis wird eine Verzinsung vereinbart. Zusätzlich zur 
letzten Kaufpreisrate bezahlt die Stadt Graz am 1.8.2020 Zinsen des Restkaufpreises 
für den Zeitraum vom Übergabetag des Kaufgegenstandes bis 31.7.2020 in Höhe des 
Zwei-Jahresswapsatzes vom 31.7.2018 zuzüglich 2% p.a.  
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Ein Haftrücklass von 2 % des Kaufpreises wird mit der Verkäuferin vereinbart, dieser 
kann durch eine Garantie einer Bank oder Versicherung ersetzt werden. Wenn das 
der Fall ist, gelangt der Haftrücklass mit der letzten Kaufpreisrate zur Auszahlung. 
 
Sollte die Förderungszusicherung des Landes Steiermark bis 31.10.2015 nicht 
vorliegen, wird der Kaufvertrag nicht rechtswirksam. Die Stadt verpflichtet sich in 
diesem Fall einen pauschalierten Aufwandersatz von € 100.000,- an die Verkäuferin 
für die erbrachten Vorleistungen (Planung, Baueinreichung) bis Ende November 2015 
zu leisten. 
 
Die Räumlichkeiten werden entsprechend dem Raumbuch der FH Joanneum 
hergestellt, die Planung wird derzeit bereits durchgeführt, um den avisierten 
Fertigstellungstermin halten zu können. Die Bau- und Ausstattungsdetails werden in 
einem Sideletter zum Kaufvertrag festgelegt. Das genaue Flächenausmaß und damit 
der Kaufpreis kann sich durch die Planung noch geringfügig ändern. Der Erwerb 
erfolgt geldlastenfrei. Auf der Liegenschaft werden zusätzlich zu den FH-
Räumlichkeiten ein Studentenheim und Wohnungen, ein Kindergarten und einige 
Geschäftslokale im EG auf der Seite Eckertstraße errichtet. 
 
Die erworbenen Flächen sollen FH-Standort Graz GmbH in Erweiterung des 
bestehenden Leihvertrages für die bisherigen FH-Räumlichkeiten unentgeltlich 
überlassen werden.  
Die Überlassung der Zusatzflächen an die FH-JOANNEUM GmbH könnte über die FH 
Standort Graz GmbH als Schnittstelle im Rahmen einer aktualisierten „Vereinbarung“ 
erfolgen. 
 
Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, 
Beteiligungs- und Immobilienausschuss den  

 

A n t r a g, 
 

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 und § 45 Abs. 2 Ziffer 5 des Statutes der 
Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 77/2014 beschließen: 

 
1. In Abänderung und Ergänzung des Umlaufbeschlusses vom 27.3.2015 (GRB v. 

26.3.2015) wird der Vertreter der Stadt Graz in der FH Standort Graz GmbH, StR. 
Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, ermächtigt, mittels beiliegendem 
Umlaufbeschluss insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen: 

 

 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 

 Feststellung des Jahresverlustes in Höhe von Euro 0,00 

 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 
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2. Die Stadt Graz erwirbt geldlastenfreies Wohnungseigentum an ca. 3.390 m² 
Räumlichkeiten für die Fachhochschule zu einem Kaufpreis von € 3.225,60/m², 
d.s. für die Raumfläche € 10.934.784,00. Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt 
in drei Teilbeträgen. Die Errichtung erfolgt entsprechend dem Raumbuch und der 
Bau- und Ausstattungsbeschreibung der FH-Joanneum GmbH. Die Fertigstellung 
und Übergabe hat bis 1.8.2018 zu erfolgen. Der Kaufvertrag wird unter der 
aufschiebenden Bedingung errichtet, dass seitens des Landes Steiermark bis 
längstens 31.10.2015 eine Förderungszusicherung über mindestens € 5,74 Mio. 
und die ersten beiden Kaufpreisteilbeträge zur Gänze aus dieser Förderung 
abgedeckt werden können. 

 
Der Kaufgegenstand wird in Erweiterung des bestehenden Leihvertrags für die 
bisherigen FH-Räumlichkeiten unentgeltlich an die FH-Standort Graz GmbH 
überlassen, die ihrerseits die Räume unentgeltlich der FH-Joanneum GmbH für 
die Führung der FH-Studiengänge überlässt. 
 

 
 
Beilage: 
Umlaufbeschluss  
Projektvorentwurf vom 16.04.2015 
Kaufvertrag – Entwurf vom 21.4.2015 
 
 

Die Bearbeiterinnen: 

Mag.a Anneliese Lässer eh. 

Mag.a Anna König eh. 

 

 Der Abteilungsvorstand: 

Mag. Dr. Karl Kamper 

(elektronisch gefertigt) 

 

 
 Die Abteilungsvorständin: 

Katharina Peer 

(elektronisch gefertigt) 

 

 
 Der Stadtsenatsreferent: 

Stadtrat Univ.Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 

(elektronisch gefertigt) 
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Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich mit …..…. Stimmen 
angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, 
Beteiligungs- und Immobilienausschusses am .................................... 
 
 
Die Schriftführerin:                                                Der/Die Vorsitzende: 
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Umlaufbeschluss 

der Gesellschafterin  

der  

FH Standort Graz GmbH 

 

Gesellschafterin     Anteil am Stammkapital  

 absolut in % 
 
Stadt Graz EUR 35.000     100,00% 
   

 EUR 35.000                 100,00% 

Die Geschäftsführung beantragt im Umlaufwege, die Gesellschafterin möge folgenden Anträgen 

zustimmen. 

Die Gesellschafterin erklärt sich hiermit mit der Beschlussfassung im schriftlichen Weg hinsichtlich 

der im Folgenden genannten Beschlüsse ausdrücklich einverstanden 

 

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014: 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014, der der Gesellschafterin rechtzeitig zugegangen 

ist, wird genehmigt und gilt damit als festgestellt. Der Jahresverlust 2014 beträgt    

EUR 0,00. 

 

2. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 

Der Geschäftsführung wird für das oben angeführte Geschäftsjahr die Entlastung erteilt.  

 

3. Erweiterung der Fachhochschule Joanneum 
Genehmigung zur Weiterführung und Finalisierung der Verhandlungen mit der BEWO-Tochter 
Campus Eggenberg Immobilienprojekt GmbH und dem Land Steiermark zum Erwerb von 3390 m² 
Räumlichkeiten für die Fachhochschule am Standort Graz Eggenberg sowie zur Neufassung der 
„Vereinbarung“ zwischen FH Joanneum GmbH und FH Standort Graz GmbH. Die Verhandlungen sind 
gemeinsam von der Immobilienabteilung der Stadt Graz und der FH Standort Graz GmbH zu führen, 
auf die Bedingung der Landes-Cofinanzierung und der Haus Graz Schuldenneutralität im 
Mittelfristplanungszeitraum bis 2019 ist hinzuweisen. 

 

Die tieferstehende Gesellschafterin bestätigt mit Ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die 

Zustimmung zu dieser Art der Beschlussfassung (Umlaufbeschluss) sowie die Zustimmung zu den 

unter den Punkten 1. bis 3. dargestellten Anträgen der Geschäftsführung: 

 

Gesellschafterin Zustimmung Datum Unterschrift 

         ja/nein 

 
Stadt Graz                                                                                                        
                                                                                                                          Stadtrat Univ. Doz. DI Dr.  
                                                                                                                          Gerhard Rüsch 

 
Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.04.2015  

GZ.: A8  024699/2006/0030 



Signiert von Peer Katharina                                           
   

Zertifikat
CN=Peer Katharina,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT 
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-04-21T13:17:02+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.

http://egov2.graz.gv.at/pdf-as
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